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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

 

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter  XXXX über die Beschwerde des XXXX , 

geb. XXXX , StA. Irak, vertreten durch die XXXX , gegen den Bescheid des Bundesamtes für 

Fremdenwesen und Asyl vom 03.05.2021, Zl. XXXX , zu Recht erkannt: 

 

A) Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 

 

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

 

 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

 

I. Verfahrensgang: 

1. Der Beschwerdeführer (BF) stellte am 15.10.2015 einen ersten Antrag auf internationalen 

Schutz.  

2. Seine Erstbefragung erfolgte am 12.11.2015. 
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3. Nach Zulassung des Verfahrens wurde er am 20.06.2018 vor dem Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl (BFA) niederschriftlich einvernommen. 

4. Mit Bescheid des BFA vom 01.08.2018 wurde dieser Antrag auf internationalen Schutz 

bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 

Z. 13 AsylG 2005 (Spruchpunkt I.) sowie bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Irak gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z. 13 

AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt II.). Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen 

Gründen wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 57 AsylG 2005 nicht erteilt (Spruchpunkt III.) 

und gemäß § 10 Abs. 1 Z. 3 AsylG 2005 iVm § 9 BFA-VG wider den Beschwerdeführer eine 

Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z. 2 FPG 2005 erlassen (Spruchpunkt IV.) sowie 

gemäß § 52 Abs. 9 FPG 2005 festgestellt, dass die Abschiebung des Beschwerdeführers in den 

Irak gemäß § 46 FPG 2005 zulässig sei (Spruchpunkt V.). Gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG 2005 

wurde ausgesprochen, dass die Frist für eine freiwillige Ausreise 14 Tage ab Rechtskraft der 

Rückkehrentscheidung betrage (Spruchpunkt VI.).  

5. Gegen den am 09.08.2018 zugestellten Bescheid wurde Beschwerde an das 

Bundesverwaltungsgericht (BVwG) in vollem Umfang erhoben. 

6. Am 13.12.2019 wurde vor dem Bundesverwaltungsgericht eine mündliche Verhandlung 

durchgeführt.  

Im Anschluss an die mündliche Verhandlung wurde das Erkenntnis, mit dem die Beschwerde 

als unbegründet abgewiesen wurde, mündlich verkündet. Mit Eingabe vom 27.12.2019 wurde 

die Zustellung einer schriftlichen Ausfertigung des Erkenntnisses beantragt. 

Am 04.02.2020 wurde das Erkenntnis schriftlich ausgefertigt. 

7. Am 23.02.2021 stellte er einen Folgeantrag auf internationalen Schutz. 

8. Er wurde dazu am gleichen Tag einer Erstbefragung unterzogen. 

9. Am 21.04.2021 wurde er beim BFA niederschriftlich einvernommen.  

10. Mit dem im Spruch angeführten Bescheid des BFA vom 03.05.2021 wurde der Folgeantrag 

sowohl hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I) als auch 

des Status des subsidiär Schutzberechtigten (Spruchpunkt II) gemäß § 68 Abs. 1 AVG wegen 

entschiedener Sache zurückgewiesen. Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen 

Gründen wurde ihm gemäß § 57 AsylG nicht erteilt (Spruchpunkt III), gemäß § 10 Abs. 1 Z. 3 

AsylG iVm § 9 BFA-VG gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z.2 FPG 
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erlassen (Spruchpunkt IV) und gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass seine Abschiebung in 

den Irak gemäß § 46 FPG zulässig ist (Spruchpunkt V). Gemäß § 55 Abs. 1a PFG wurde ihm 

keine Frist für die freiwillige Ausreise gewährt (Spruchpunkt VI). Gegen ihn wurde zudem 

gemäß § 53 Abs. 1 iVm Abs. 2 Z. 6 FPG ein auf die Dauer von zwei Jahren befristetes 

Einreiseverbot erlassen (Spruchpunkt VII). 

11. Mit Information des BFA vom 05.05.2021 wurde ihm gemäß § 52 Abs. 1 BFA-VG von Amts 

wegen ein Rechtsberater für das Beschwerdeverfahren beigegeben. 

12. Gegen den am 05.05.2021 persönlich zugestellten Bescheid wurde mit Schriftsatz seiner 

zugleich bevollmächtigten Vertretung vom 19.05.2021 fristgerecht Beschwerde in vollem 

Umfang erhoben. 

13. Die Beschwerdevorlage langte am 25.05.2021 beim BVwG ein und wurde das 

Beschwerdeverfahren der nun zur Entscheidung berufenen Gerichtsabteilung zugewiesen. 

14. Das BVwG erstellte aktuelle Auszüge aus dem Informationsverbundsystem Zentrales 

Fremdenregister (IZR), dem Strafregister sowie dem Zentralen Melderegister (ZMR). 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen: 

1.1. Der oben wiedergegebene Verfahrensgang steht fest. 

1.2. Der Beschwerdeführer, dessen genaue Identität feststeht, ist Staatsangehöriger des Iraks 

und Angehöriger der arabischen Volksgruppe. Er wurde in  XXXX geboren und lebte dort bis 

zur Ausreise in einem Haus im Eigentum seines Vaters. Er bekennt sich zur sunnitischen 

Glaubensrichtung des Islam. Er ist ledig und hat keine Kinder.  

Er ist gesund, steht nicht in medizinischer Behandlung und nimmt keine Medikamente ein. 

Er besuchte in  XXXX die Grundschule und eine weiterführende Schule im Ausmaß von neun 

Jahren. Im Anschluss an den Schulbesuch trat er in das Berufsleben ein und war in einer 

Druckerei als Arbeiter sowie in der Werkstätte als Schlosser tätig. Er war in dieser Zeit 

außerdem als Boxer aktiv. 

Seine Mutter und seine Schwestern leben weiterhin in  XXXX im elterlichen Haus. Der Vater 

ist im Oktober 2020 verstorben. 
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Am 20.09.2015 verließ er den Irak legal vom Internationalen Flughafen Bagdad ausgehend am 

Luftweg in die Türkei und gelangte in der Folge schlepperunterstützt auf dem Seeweg nach 

Griechenland und weiter nach Österreich, wo er am 15.10.2015 einen ersten Antrag auf 

internationalen Schutz stellte und sich seither aufhält.  

1.3. Er reiste rechtswidrig in das Bundesgebiet ein, ist seither durchgehend im Bundesgebiet 

als Asylwerber aufhältig und verfügt über keinen anderen Aufenthaltstitel.  

Er bezog seit der ersten Antragstellung bis Februar 2021 Leistungen der staatlichen 

Grundversorgung für Asylwerber. Seit Mai 2021 ist er in einem Flüchtlingsheim des Vereins  

XXXX untergebracht. 

Er war im Bundesgebiet bislang nicht legal erwerbstätig. Er brachte im gg. Verfahren eine 

Einstellungszusage eines Reinigungsunternehmens in Vorlage. 

Er absolvierte im Jahr 2018 die Sprachprüfung auf dem Niveau A1 und im Jahr 2019 die 

Integrationsprüfung auf dem Niveau A2. Zwischen Jänner und April 2020 besuchte er einen 

Deutschkurs auf dem Niveau B1. Er verfügt über fortgeschrittene Kenntnisse der deutschen 

Sprache. 

Er ist alleinstehend und hat in Österreich keine Verwandten, verfügt aber über einen 

Freundeskreis. 

Er ist strafgerichtlich unbescholten.  

1.4. Er ist ein gesunder, arbeitsfähiger Mann mit im Herkunftsstaat erworbener Schulbildung 

und einer Berufsausbildung als Schlosser. Er verfügt über eine Existenzgrundlage in seinem 

Herkunftsstaat sowie über familiäre Anknüpfungspunkte in seiner Herkunftsregion in Gestalt 

seiner dort lebenden Mutter und Geschwister. Ihm ist darüber hinaus die Aufnahme einer 

Erwerbstätigkeit zur Sicherstellung seines Auskommens möglich und zumutbar. 

1.5. Eine von ihm im gg. erstinstanzlichen Verfahren behaupteter Weise weiterhin bestehende 

Bedrohung durch die schiitische Hisbollah war nicht glaubhaft.  

1.6. Zur aktuellen Lage im Irak werden die bereits von der belangten Behörde im 

angefochtenen Bescheid getroffenen länderkundlichen Feststellungen auch der 

gegenständlichen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zugrunde gelegt. 

Eine entscheidungswesentliche Änderung der allgemeinen Lage im Irak ist seit der Erlassung 

des Erkenntnisses des BVwG im ersten Verfahrensgang ist nicht eingetreten.  
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Der Beschwerdeführer unterliegt weder im Hinblick auf die aktuelle allgemeine Lage im 

Herkunftsstaat noch im Hinblick auf die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie keiner 

maßgeblichen individuellen Gefährdung. 

2. Beweiswürdigung: 

 

2.1. Beweis erhoben wurde im gg. Beschwerdeverfahren durch Einsichtnahme in die 

Verfahrensakten des Bundesamtes unter zentraler Berücksichtigung der niederschriftlichen 

Angaben des BF, des bekämpften Bescheides und des Beschwerdeschriftsatzes, durch 

Einsichtnahme in die Entscheidung des BVwG im ersten Verfahrensgang sowie durch die 

Einholung aktueller Auszüge aus dem Informationsverbundsystem Zentrales Fremdenregister, 

dem Zentralen Melderegister und dem Strafregister. 

 

2.2. Der gg. Verfahrensgang stellte sich im Lichte des vorliegenden Akteninhaltes als unstrittig 

dar. 

 

2.3. Die Feststellungen unter 1.2. bis 1.4. stützen sich auf die rechtskräftigen Feststellungen 

des BFA und des BVwG im ersten Verfahrensgang, auf das persönliche Vorbringen des BF im 

nunmehrigen Verfahrensgang sowie das Ergebnis der amtswegigen Beschaffung von 

Informationen aus den og. Datenbanken und stellen sich insoweit als unstrittig dar. 

 

2.4. „Werden … neue (für den internationalen Schutz relevante) Geschehnisse geltend 

gemacht, die sich nach dem rechtskräftigen Abschluss des ersten Asylverfahrens ereignet 

haben sollen, ist es nicht rechtens, die Prüfung dieses geänderten Vorbringens bloß unter 

Hinweis darauf abzulehnen, dass es auf dem nicht geglaubten Fluchtvorbringen des ersten 

Asylverfahrens fuße. Das neue Vorbringen muss vielmehr daraufhin geprüft werden, ob es 

einen "glaubhaften Kern" aufweist. Könnten die behaupteten neuen Tatsachen zu einem 

anderen Verfahrensergebnis führen, bedarf es einer die gesamten bisherigen 

Ermittlungsergebnisse einbeziehenden Auseinandersetzung mit ihrer Glaubhaftigkeit (vgl. z.B. 

VwGH 21.08.2020, Ra 2020/18/0157). 

 

Die Beurteilung, ob die behauptete Sachverhaltsänderung bei wiederholten Anträgen auf 

internationalen Schutz einen "glaubhaften Kern" aufweist, erfolgt stets im Rahmen der 

Beweiswürdigung (vgl. z.B. VwGH 18.12.2018, Ra 2018/18/0516). 

2.5. Im Rahmen der Erstbefragung am 12.11.2015 legte der BF zu den Gründen seiner Ausreise 

befragt dar, er habe von schiitischen Milizen Drohbriefe erhalten und es sei auf das Haus 



- 6 - 

seiner Familie geschossen worden, da er sunnitischen Flüchtlingen geholfen und an diese 

Nahrungsmittel und Kleidung verteilt habe.  

Am 20.06.2018 wurde er vor dem BFA niederschriftlich einvernommen. Befragt nach dem 

Grund für das Verlassen des Heimatstaates führte er aus, er habe im Irak eine Person über 

Facebook kennengelernt und dieser Person Hilfe bei der Versorgung von Vertriebenen an der 

Stadtgrenze von Bagdad zugesagt. Er habe dann weniger als eine Woche lang Hilfsgüter zur 

Stadtgrenze transportiert. In dieser kurzen Zeit habe er eine Drohung erhalten, da die 

Vertriebenen als Anhänger des Islamischen Staates angesehen worden wären. Die 

„Parteien/Milizen“ in seinem Viertel hätten ihm mitgeteilt, dass er Anhänger des Islamischen 

Staates unterstützen würde. Dies sei auch in dem „Drohzettel“ gestanden, den er erhalten 

habe. Seine Mutter sei zu Boden gestürzt, als sie den Zettel gelesen habe. Bei der Polizei habe 

ihm ein Offizier mitgeteilt, dass er dem Beschwerdeführer nicht helfen könne, da er ein 

Problem mit der Hisbollah habe. Er habe dann seine Mutter in ein Krankenhaus gebracht, da 

sie auf der Polizeistation zusammengebrochen sei. Vom 10.09.2015 an habe er sich bei einem 

Freund in Bagdad aufgehalten. Am 13.09.2015 habe er einen Beschluss vom Gericht erhalten, 

wobei ihm auch der Richter mitgeteilt habe, dass er sich verstecken solle. Den Irak habe er 

sodann am 14.09.2015 verlassen. Nach seiner Ausreise sei die Hisbollah zum Haus seines 

Vaters gekommen und habe seinen Vater geschlagen. In den Jahren 2016 bis Anfang 2018 sei 

er mehrmals zuhause von der Hisbollah gesucht worden. 

Auf Nachfrage legte er dar, er habe auf dem Weg zu den Lagern der Vertriebenen etwa 10 

Checkpoints passieren müssen. Er habe die dort anwesenden Milizionäre hinsichtlich seines 

Zieles belogen und deshalb passieren dürfen. Den Drohbrief habe er bei der Polizeistation 

zurückgelassen. Der Inhalt habe dahingehend gelautet, dass er als Terrorist bezeichnet und 

mit der Todesstrafe bedroht sei, der Drohbrief habe auch den Namen seines Vaters und seines 

Großvaters enthalten. Der Drohbrief sei ihm von einem Kind überbracht worden, das diesen 

von unbekannten Männern in einem Fahrzeug erhalten habe. 

2.6. Am 23.02.2021 stellte er den gg. Folgeantrag auf internationalen Schutz. Er wurde dazu 

am gleichen Tag einer Erstbefragung unterzogen. 

Zu seinen Antragsgründen befragt legte er dabei dar, dass ihm seine Mutter am 06.01.2021 

mitgeteilt habe, dass er nicht zurückkommen solle, weil die selbe Gruppierung, die ihn 

„damals“ bedroht habe, zu seinem Elternhaus gekommen sei und ihn weiterhin verfolge, 

weshalb sein Leben in Gefahr sei. Dies seien alle Verfolgungsgründe und habe er diesen nichts 

mehr hinzuzufügen. 
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Am 21.04.2021 wurde er beim BFA niederschriftlich einvernommen.  

Dabei gab er zu seinen nunmehrigen Antragsgründen befragt an, „die Milizen kommen immer 

wieder zu uns nach Hause, obwohl meine Familie 2019 umgezogen ist“, bzw. „sie sind 2020 

und 2021 in die neue Unterkunft gekommen und haben sie durchsucht.“ Dies sei ungefähr 

einmal pro Jahr geschehen. Gemeint sei die Hisbollah, die nach ihm gesucht habe. Die Milizen 

würden ihn als Feind ansehen, weil er sich ihnen nicht angeschlossen habe und Vertriebenen 

geholfen habe. Auf Nachfrage erklärte er, er werde aus den gleichen Gründen gesucht, die er 

schon im ersten Verfahren angegeben habe. 

2.7. Eine Bedrohung des BF durch schiitische Milizen, insbesondere durch einen Drohbrief, 

wurde im abschließenden Erkenntnis des BVwG in dieser Sache als nicht glaubhaft festgestellt, 

weil als unsubstantiiert, widersprüchlich und nicht plausibel qualifiziert. 

Zum nunmehrigen Vorbringen verwies schon die belangte Behörde darauf, dass er in der 

mündlichen Verhandlung vor dem BVwG (erg.: am 13.12.2019 und nicht vom BFA irrtümlich 

angeführt am 13.12.2021) behauptete, es seien seit der Einvernahme beim BFA (erg.: am 

20.06.2018) keine Neuerungen eingetreten und würden seine Eltern weiterhin im selben Haus 

wie zum Zeitpunkt seiner Ausreise wohnen, während er in seiner Einvernahme im gg. 

Folgeverfahren anderslautend behauptete, dass seine Eltern im Jahr 2019 umgezogen seien 

und die genannte Miliz am neuen Wohnort in den Jahren 2020 und 2021 auf der Suche nach 

ihm erschienen sei, was einen maßgeblichen Widersprich darstellte.  

Äußerst vage waren auch die Aussagen des BF, die Miliz sei „immer wieder“ gekommen bzw. 

„ungefähr einmal pro Jahr“. Weder würde der Ausdruck „immer wieder“ quantitativ mit einer 

bloß einmal pro Jahr sowie insgesamt nur zwei Mal erfolgten Suche nach ihm korrelieren noch 

ist der Ausdruck „ungefähr“ im diesem Zusammenhang nachvollziehbar. 

Zutreffend verwies das BFA auch darauf, dass es nicht als plausibel anzusehen war, wenn die 

Miliz erst in den Jahren 2020 und 2021 (wieder) nach ihm gesucht hätte, wenn er doch schon 

2015 ausgereist war, zumal er auch keinerlei Erklärung ein solches Geschehen anbot.  

 

In einer Gesamtsicht dessen war zum Ergebnis zu gelangen, dass auch das vom BF im 

Folgeantragsverfahren behauptete Geschehen nicht glaubhaft war bzw. keinen glaubhaften 

Kern aufzuweisen hatte. 
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2.8. Zu den länderkundlichen Informationen des BFA zur aktuelle Lage im Irak wollte der BF 

im Rahmen seiner Einvernahme keine Stellungnahme abgeben, vielmehr meinte er, die Lage 

im Irak „interessiere ihn nicht“.  

 

Die Feststellungen unter 1.6. stützen sich daher auf die Feststellungen des BFA im 

angefochtenen Bescheid, denen weder ein gegenteiliges erstinstanzliches Vorbringen des BF 

noch ein solches in der Beschwerde entgegenstand. 

3. Rechtliche Beurteilung: 

 

Mit Art. 129 B-VG idF BGBl. I 51/2012 wurde ein als Bundesverwaltungsgericht (BVwG) zu 

bezeichnendes Verwaltungsgericht des Bundes eingerichtet. 

 

Gemäß Art. 130 Abs. 1 Z. 1 B-VG erkennt das BVwG über Beschwerden gegen einen Bescheid 

einer Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit. 

 

Gemäß Art. 131 Abs. 2 B-VG erkennt das BVwG über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 in 

Rechtssachen in den Angelegenheiten der Vollziehung des Bundes, die unmittelbar von 

Bundesbehörden besorgt werden. 

 

Gemäß Art. 132 Abs. 1 Z. 1 B-VG kann gegen einen Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen 

Rechtswidrigkeit Beschwerde erheben, wer durch den Bescheid in seinen Rechten verletzt zu 

sein behauptet. 

 

Gemäß Art. 135 Abs. 1 B-VG iVm § 6 des Bundesverwaltungsgerichtsgesetzes (BVwGG) idF 

BGBl I 10/2013 entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in 

Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. 

 

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichts ist durch das 

Bundesgesetz über das Verfahren der Verwaltungsgerichte 

(Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz - VwGVG), BGBl. I 33/2013 idF BGBl I 122/2013, 

geregelt (§ 1 leg.cit.). Gemäß § 58 Abs 2 VwGVG bleiben entgegenstehende Bestimmungen, 

die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht wurden, in 

Kraft. 

 

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das 

Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit 
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Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung 

- BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des Agrarverfahrensgesetzes - AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und des 

Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 - DVG, BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene 

verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß 

anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 

vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte. 

 

Gemäß § 27 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, soweit es nicht Rechtswidrigkeit wegen 

Unzuständigkeit der Behörde als gegeben findet, den angefochtenen Bescheid, die 

angefochtene Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt 

und die angefochtene Weisung auf Grund der Beschwerde (§ 9 Abs. 1 Z 3 und 4) oder auf 

Grund der Erklärung über den Umfang der Anfechtung (§ 9 Abs. 3) zu überprüfen. 

 

Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis zu 

erledigen, sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist. 

 

Mit BFA-Einrichtungsgesetz (BFA-G) idF BGBl. I Nr. 68/2013, in Kraft getreten mit 1.1.2014, 

wurde das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) eingerichtet. 

 

Gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 BFA-VG idgF), BGBl. I Nr. 100/2005 idgF, entscheidet das 

Bundesverwaltungsgericht über Beschwerden gegen Bescheide des Bundesamtes für 

Fremdenwesen und Asyl. 

 

Zu A) 

 

1. Gemäß § 68 Abs. 1 AVG sind Anbringen von Beteiligten, die außer den Fällen der §§ 69 und 

71 AVG die Abänderung eines der Berufung nicht oder nicht mehr unterliegenden Bescheides 

begehren, wegen entschiedener Sache zurückzuweisen, wenn die Behörde nicht Anlass zu 

einer Verfügung gem. § 68 Abs. 2 bis 4 AVG findet. Entschiedene Sache liegt immer dann vor, 

wenn sich gegenüber dem früheren Bescheid weder die Rechtslage noch der wesentliche 

Sachverhalt geändert haben. Aus § 68 AVG ergibt sich, dass Bescheide mit Eintritt ihrer 

Unanfechtbarkeit auch prinzipiell unwiderrufbar werden, sofern nichts anderes ausdrücklich 

normiert ist. Über die mit einem rechtswirksamen Bescheid erledigte Sache darf nicht 

neuerlich entschieden werden. Nur eine wesentliche Änderung des Sachverhaltes - nicht bloß 

von Nebenumständen - kann zu einer neuerlichen Entscheidung führen (vgl. z.B. VwGH 

27.09.2000, 98/12/0057). Darüber hinaus muss die behauptete Sachverhaltsänderung 



- 10 - 

zumindest einen glaubhaften Kern aufweisen, dem Asylrelevanz zukommt und an den eine 

positive Entscheidungsprognose anknüpfen kann (VwGH 22.12.2005, 2005/20/0556; 

26.07.2005, 2005/20/0343, mwN). 

 

Bei der Prüfung der Identität der Sache ist von dem rechtskräftigen Vorbescheid auszugehen, 

ohne die sachliche Richtigkeit desselben - nochmals - zu überprüfen. Die Rechtskraftwirkung 

besteht gerade darin, dass die von der Behörde einmal untersuchte und entschiedene Sache 

nicht neuerlich untersucht und entschieden werden darf (VwGH 25.04.2002, 2000/07/0235; 

15.10.1999, 96/21/0097). Der Begriff "Identität der Sache" muss in erster Linie aus einer 

rechtlichen Betrachtungsweise heraus beurteilt werden, was bedeutet, dass den behaupteten 

geänderten Umständen Entscheidungsrelevanz zukommen muss (VwGH 25.04.2002, 

2000/07/0235). Nur eine solche Änderung des Sachverhaltes kann zu einer neuen 

Sachentscheidung führen, die für sich allein oder in Verbindung mit anderen Tatsachen den 

Schluss zulässt, dass nunmehr bei Bedachtnahme auf die damals als maßgebend erachteten 

Erwägungen eine andere Beurteilung jener Umstände, die seinerzeit den Grund für die 

Abweisung des Parteibegehrens gebildet haben, nicht von vornherein als ausgeschlossen 

gelten kann (vgl. VwGH 09.09.1999, 97/21/0913). Die Prüfung der Zulässigkeit eines 

neuerlichen Antrages wegen geänderten Sachverhaltes darf ausschließlich anhand jener 

Gründe erfolgen, die von der Partei in erster Instanz zur Begründung ihres Begehrens geltend 

gemacht worden sind. In der Berufung gegen den Zurückweisungsbescheid können derartige 

Gründe nicht neu vorgetragen werden (VwGH 04.04.2001, 98/09/0041). Dies bezieht sich auf 

Sachverhaltsänderungen, welche in der Sphäre des Antragstellers gelegen sind. Allgemein 

bekannte Tatsachen sind dagegen jedenfalls auch von Amts wegen zu berücksichtigen (VwGH 

29.06.2000, 99/01/0400; 07.06.2000, 99/01/0321). 

 

"Sache" des Rechtsmittelverfahrens ist nur die Frage der Rechtmäßigkeit der Zurückweisung. 

Die Rechtsmittelbehörde darf demnach nur darüber entscheiden, ob die Vorinstanz den 

Antrag zu Recht zurückgewiesen hat oder nicht. Sie hat daher entweder - falls entschiedene 

Sache vorliegt - das Rechtsmittel abzuweisen oder - falls dies nicht zutrifft - den bekämpften 

Bescheid ersatzlos zu beheben, dies mit der Konsequenz, dass die erstinstanzliche Behörde, 

gebunden an die Auffassung der Rechtsmittelbehörde, den Antrag nicht neuerlich wegen 

entschiedener Sache zurückweisen darf. Es ist der Rechtsmittelbehörde aber verwehrt über 

den Antrag selbst meritorisch zu entscheiden (vgl. VwGH 30.5.1995, 93/08/0207). 

 

2.1. Der erste Antrag des BF auf internationalen Schutz vom 15.10.2015 wurde sowohl 

hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des 
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Status des subsidiär Schutzberechtigten mit Erkenntnis des BVwG vom 13.12.2019 

rechtskräftig als unbegründet abgewiesen.  

 

Maßstab für die Frage der Erfüllung des Tatbestands der "entschiedenen Sache" ist somit der 

im mit diesem Erkenntnis abgeschlossenen Verfahrensgang behauptete Sachverhalt, dieser in 

Relation gesetzt zum im nunmehrigen erstinstanzlichen Verfahrensgang hervorgekommenen 

Sachverhalt. 

2.2.  In einer vergleichenden Betrachtung des Vorbringens des BF im ersten und im zweiten 

Verfahrensgang war festzustellen, dass er seine Antragsgründe im Verfahren über seinen 

Folgeantrag auf ein Weiterbestehen jener Umstände stützte, die er im ersten Verfahrensgang 

geltend gemacht hatte.  

Die damals von ihm behauptete Bedrohung durch schiitische Milizen, insbesondere die 

Hisbollah, wurde bereits in diesem Verfahrensgang vom BVwG als nicht glaubhaft festgestellt. 

Im gg. Verfahren über seinen Folgeantrag stützte er sich lediglich auf eine behauptete 

Fortsetzung dieser früheren Umstände. Diesem Vorbringen wohnte jedoch kein glaubhafter 

Kern inne.  

Ein maßgebliches Vorbringen im Hinblick auf eine allfällige Gefährdung aufgrund 

anderweitiger Umstände, die nicht in seiner Person gelegen, sondern allgemeiner Natur 

wären, wurde von ihm gar nicht erstattet. 

In Ansehung dessen gelangte die belangte Behörde daher zu Recht zum Ergebnis, dass keine 

neue inhaltliche Entscheidung über sein nunmehriges Schutzbegehren zu treffen war, dies 

sowohl im Hinblick auf die Frage der Zuerkennung des Status des Asyl- als auch des subsidiär 

Schutzberechtigten, zumal auch Sachverhaltsänderungen, die ausschließlich subsidiäre 

Schutzgründe betreffen, von den Asylbehörden im Rahmen von Folgeanträgen einer Prüfung 

zu unterziehen sind (vgl. VwGH 19.02.2009, 2008/01/0344). 

Die belangte Behörde wies den gg. Folgeantrag daher zu Recht wegen entschiedener Sache 

zurück. 

3. Die Beschwerde gegen die Spruchpunkte I und II der angefochtenen Bescheide war daher 

als unbegründet abzuweisen. 

4.1. § 10 AsylG lautet: 
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(1) Eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz ist mit einer Rückkehrentscheidung oder 

einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu verbinden, 

wenn  

1. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß §§ 4 oder 4a zurückgewiesen wird,  

2. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 5 zurückgewiesen wird,  

3. der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status 

des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten abgewiesen wird,  

4. einem Fremden der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten kommt oder  

5. einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird  

und in den Fällen der Z 1 und 3 bis 5 von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 nicht 

erteilt wird sowie in den Fällen der Z 1 bis 5 kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 vorliegt.  

(2) Wird einem Fremden, der sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält und nicht in den 

Anwendungsbereich des 6. Hauptstückes des FPG fällt, von Amts wegen ein Aufenthaltstitel 

gemäß § 57 nicht erteilt, ist diese Entscheidung mit einer Rückkehrentscheidung gemäß dem 

8. Hauptstück des FPG zu verbinden.  

(3) Wird der Antrag eines Drittstaatsangehörigen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß 

§§ 55, 56 oder 57 abgewiesen, so ist diese Entscheidung mit einer Rückkehrentscheidung 

gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu verbinden. Wird ein solcher Antrag zurückgewiesen, gilt 

dies nur insoweit, als dass kein Fall des § 58 Abs. 9 Z 1 bis 3 vorliegt. 

§ 57 AsylG 2005 lautet: 

(1) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist von Amts wegen oder auf 

begründeten Antrag eine „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ zu erteilen: 

1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 

Z 1 oder Abs. 1a FPG seit mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraussetzungen 

dafür weiterhin vorliegen, es sei denn, der Drittstaatsangehörige stellt eine Gefahr für 

die Allgemeinheit oder Sicherheit der Republik Österreich dar oder wurde von einem 

inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechtskräftig verurteilt. 

Einer Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein 
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ausländisches Gericht gleichzuhalten, die den Voraussetzungen des § 73 StGB 

entspricht, 

2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder 

zur Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im 

Zusammenhang mit solchen strafbaren Handlungen, insbesondere an Zeugen oder 

Opfer von Menschenhandel oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel oder 

3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig aufhältig oder 

nicht niedergelassen ist, Opfer von Gewalt wurde, eine einstweilige Verfügung nach §§ 

382b oder 382e EO, RGBl. Nr. 79/1896, erlassen wurde oder erlassen hätte werden 

können und der Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung der 

„Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ zum Schutz vor weiterer Gewalt 

erforderlich ist. 

(2) Hinsichtlich des Vorliegens der Voraussetzungen nach Abs. 1 Z 2 und 3 hat das Bundesamt 

vor der Erteilung der „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ eine begründete 

Stellungnahme der zuständigen Landespolizeidirektion einzuholen. Bis zum Einlangen dieser 

Stellungnahme bei der Behörde ist der Ablauf der Fristen gemäß Abs. 3 und § 73 AVG 

gehemmt. 

(3) Ein Antrag gemäß Abs. 1 Z 2 ist als unzulässig zurückzuweisen, wenn ein Strafverfahren 

nicht begonnen wurde oder zivilrechtliche Ansprüche nicht geltend gemacht wurden. Die 

Behörde hat binnen sechs Wochen über den Antrag zu entscheiden. 

(4) Ein Antrag gemäß Abs. 1 Z 3 ist als unzulässig zurückzuweisen, wenn eine einstweilige 

Verfügung nach §§ 382b oder 382e EO nicht vorliegt oder nicht erlassen hätte werden können. 

§ 58 AsylG 2005 lautet: 

(1) Das Bundesamt hat die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 von Amts wegen zu 

prüfen, wenn  

1. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß §§ 4 oder 4a zurückgewiesen wird,  

2. der Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des 

Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten abgewiesen wird,  
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3. einem Fremden der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten kommt,  

4. einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird oder  

5. ein Fremder sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält und nicht in den 

Anwendungsbereich des 6. Hauptstückes des FPG fällt.  

(2) Das Bundesamt hat einen Aufenthaltstitel gemäß § 55 von Amts wegen zu erteilen, wenn 

eine Rückkehrentscheidung auf Grund des § 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG rechtskräftig auf Dauer für 

unzulässig erklärt wurde. § 73 AVG gilt.  

(3) Das Bundesamt hat über das Ergebnis der von Amts wegen erfolgten Prüfung der Erteilung 

eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 55 und 57 im verfahrensabschließenden Bescheid 

abzusprechen. 

(4) Das Bundesamt hat den von Amts wegen erteilten Aufenthaltstitel gemäß §§ 55 oder 57 

auszufolgen, wenn der Spruchpunkt (Abs. 3) im verfahrensabschließenden Bescheid in 

Rechtskraft erwachsen ist. Abs. 11 gilt.  

(5) Anträge auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 55 bis 57 sowie auf Verlängerung 

eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 sind persönlich beim Bundesamt zu stellen. Soweit der 

Antragsteller nicht selbst handlungsfähig ist, hat den Antrag sein gesetzlicher Vertreter 

einzubringen.  

(6) Im Antrag ist der angestrebte Aufenthaltstitel gemäß §§ 55 bis 57 genau zu bezeichnen. 

Ergibt sich auf Grund des Antrages oder im Ermittlungsverfahren, dass der 

Drittstaatsangehörige für seinen beabsichtigten Aufenthaltszweck einen anderen 

Aufenthaltstitel benötigt, so ist er über diesen Umstand zu belehren; § 13 Abs. 3 AVG gilt.  

(7) Wird einem Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 55, 56 oder 57 

stattgegeben, so ist dem Fremden der Aufenthaltstitel auszufolgen. Abs. 11 gilt.  

(8) Wird ein Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 55, 56 oder 57 zurück- oder 

abgewiesen, so hat das Bundesamt darüber im verfahrensabschließenden Bescheid 

abzusprechen.  

(9) Ein Antrag auf einen Aufenthaltstitel nach diesem Hauptstück ist als unzulässig 

zurückzuweisen, wenn der Drittstaatsangehörige  

1. sich in einem Verfahren nach dem NAG befindet,  
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2. bereits über ein Aufenthaltsrecht nach diesem Bundesgesetz oder dem NAG verfügt 

oder  

3. gemäß § 95 FPG über einen Lichtbildausweis für Träger von Privilegien und 

Immunitäten verfügt oder gemäß § 24 FPG zur Ausübung einer bloß vorübergehenden 

Erwerbstätigkeit berechtigt ist  

soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt. Dies gilt auch im Falle des gleichzeitigen 

Stellens mehrerer Anträge.  

(10) Anträge gemäß § 55 sind als unzulässig zurückzuweisen, wenn gegen den Antragsteller 

eine Rückkehrentscheidung rechtskräftig erlassen wurde und aus dem begründeten 

Antragsvorbringen im Hinblick auf die Berücksichtigung des Privat- und Familienlebens gemäß 

§ 9 Abs. 2 BFA-VG ein geänderter Sachverhalt, der eine ergänzende oder neue Abwägung 

gemäß Art. 8 EMRK erforderlich macht, nicht hervorgeht. Anträge gemäß §§ 56 und 57, die 

einem bereits rechtskräftig erledigten Antrag (Folgeantrag) oder einer rechtskräftigen 

Entscheidung nachfolgen, sind als unzulässig zurückzuweisen, wenn aus dem begründeten 

Antragsvorbringen ein maßgeblich geänderter Sachverhalt nicht hervorkommt.  

(11) Kommt der Drittstaatsangehörige seiner allgemeinen Mitwirkungspflicht im 

erforderlichen Ausmaß, insbesondere im Hinblick auf die Ermittlung und Überprüfung 

erkennungsdienstlicher Daten, nicht nach, ist  

1. das Verfahren zur Ausfolgung des von Amts wegen zu erteilenden Aufenthaltstitels 

(Abs. 4) ohne weiteres einzustellen oder  

2. der Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels zurückzuweisen.  

Über diesen Umstand ist der Drittstaatsangehörige zu belehren. 

(12) Aufenthaltstitel dürfen Drittstaatsangehörigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, 

nur persönlich ausgefolgt werden. Aufenthaltstitel für unmündige Minderjährige dürfen nur 

an deren gesetzlichen Vertreter ausgefolgt werden. Anlässlich der Ausfolgung ist der 

Drittstaatsangehörige nachweislich über die befristete Gültigkeitsdauer, die Unzulässigkeit 

eines Zweckwechsels, die Nichtverlängerbarkeit der Aufenthaltstitel gemäß §§ 55 und 56 und 

die anschließende Möglichkeit einen Aufenthaltstitel nach dem NAG zu erlangen, zu belehren.  

(13) Anträge auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 55 bis 57 begründen kein 

Aufenthalts- oder Bleiberecht. Anträge auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 55 und 

57 stehen der Erlassung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen nicht 
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entgegen. Sie können daher in Verfahren nach dem 7. und 8. Hauptstück des FPG keine 

aufschiebende Wirkung entfalten. Bei Anträgen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 

56 hat das Bundesamt bis zur rechtskräftigen Entscheidung über diesen Antrag jedoch mit der 

Durchführung der einer Rückkehrentscheidung umsetzenden Abschiebung zuzuwarten, wenn  

1. ein Verfahren zur Erlassung einer Rückkehrentscheidung erst nach einer 

Antragstellung gemäß § 56 eingeleitet wurde und  

2. die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 56 wahrscheinlich ist, wofür die 

Voraussetzungen des § 56 Abs. 1 Z 1, 2 und 3 jedenfalls vorzuliegen haben. 

§ 52 FPG lautet: 

(1) Gegen einen Drittstaatsangehörigen hat das Bundesamt mit Bescheid eine 

Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn er sich 

1. nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält oder 

2. nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat und das 

Rückkehrentscheidungsverfahren binnen sechs Wochen ab Ausreise eingeleitet 

wurde. 

(2) Gegen einen Drittstaatsangehörigen hat das Bundesamt unter einem (§ 10 AsylG 2005) mit 

Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn 

1. dessen Antrag auf internationalen Schutz wegen Drittstaatsicherheit 

zurückgewiesen wird, 

2. dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung 

des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des 

subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, 

3. ihm der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten kommt oder 

4. ihm der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird 

und ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für 

begünstigte Drittstaatsangehörige. 
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(3) Gegen einen Drittstaatsangehörigen hat das Bundesamt unter einem mit Bescheid eine 

Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn dessen Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels 

gemäß §§ 55, 56 oder 57 AsylG 2005 zurück- oder abgewiesen wird. 

(4) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält, hat das 

Bundesamt mit Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn 

1. nachträglich ein Versagungsgrund gemäß § 60 AsylG 2005 oder § 11 Abs. 1 und 2 NAG 

eintritt oder bekannt wird, der der Erteilung des zuletzt erteilten Aufenthaltstitels, 

Einreisetitels oder der erlaubten visumfreien Einreise entgegengestanden wäre, 

2. ihm ein Aufenthaltstitel gemäß § 8 Abs. 1 Z 1, 2 oder 4 NAG erteilt wurde, er der 

Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht und im ersten Jahr seiner Niederlassung mehr 

als vier Monate keiner erlaubten unselbständigen Erwerbstätigkeit nachgegangen ist, 

3. ihm ein Aufenthaltstitel gemäß § 8 Abs. 1 Z 1, 2 oder 4 NAG erteilt wurde, er länger als 

ein Jahr aber kürzer als fünf Jahre im Bundesgebiet niedergelassen ist und während 

der Dauer eines Jahres nahezu ununterbrochen keiner erlaubten Erwerbstätigkeit 

nachgegangen ist, 

4. der Erteilung eines weiteren Aufenthaltstitels ein Versagungsgrund (§ 11 Abs. 1 und 2 

NAG) entgegensteht oder 

5. das Modul 1 der Integrationsvereinbarung gemäß § 9 Integrationsgesetz (IntG), BGBl. 

I Nr. 68/2017, aus Gründen, die ausschließlich vom Drittstaatsangehörigen zu 

vertreten sind, nicht rechtzeitig erfüllt wurde. 

Werden der Behörde nach dem NAG Tatsachen bekannt, die eine Rückkehrentscheidung 

rechtfertigen, so ist diese verpflichtet dem Bundesamt diese unter Anschluss der relevanten 

Unterlagen mitzuteilen. Im Fall des Verlängerungsverfahrens gemäß § 24 NAG hat das 

Bundesamt nur all jene Umstände zu würdigen, die der Drittstaatsangehörige im Rahmen 

eines solchen Verfahrens bei der Behörde nach dem NAG bereits hätte nachweisen können 

und müssen. 

(5) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der vor Verwirklichung des maßgeblichen 

Sachverhaltes auf Dauer rechtmäßig niedergelassen war und über einen Aufenthaltstitel 

“Daueraufenthalt – EU” verfügt, hat das Bundesamt eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, 

wenn die Voraussetzungen gemäß § 53 Abs. 3 die Annahme rechtfertigen, dass dessen 
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weiterer Aufenthalt eine gegenwärtige, hinreichend schwere Gefahr für die öffentliche 

Ordnung oder Sicherheit darstellen würde. 

(6) Ist ein nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhältiger Drittstaatsangehöriger im Besitz eines 

Aufenthaltstitels oder einer sonstigen Aufenthaltsberechtigung eines anderen 

Mitgliedstaates, hat er sich unverzüglich in das Hoheitsgebiet dieses Staates zu begeben. Dies 

hat der Drittstaatsangehörige nachzuweisen. Kommt er seiner Ausreiseverpflichtung nicht 

nach oder ist seine sofortige Ausreise aus dem Bundesgebiet aus Gründen der öffentlichen 

Ordnung oder Sicherheit erforderlich, ist eine Rückkehrentscheidung gemäß Abs. 1 zu 

erlassen. 

(7) Von der Erlassung einer Rückkehrentscheidung gemäß Abs. 1 ist abzusehen, wenn ein Fall 

des § 45 Abs. 1 vorliegt und ein Rückübernahmeabkommen mit jenem Mitgliedstaat besteht, 

in den der Drittstaatsangehörige zurückgeschoben werden soll. 

(8) Die Rückkehrentscheidung wird im Fall des § 16 Abs. 4 BFA-VG oder mit Eintritt der 

Rechtskraft durchsetzbar und verpflichtet den Drittstaatsangehörigen zur unverzüglichen 

Ausreise in dessen Herkunftsstaat, ein Transitland gemäß unionsrechtlichen oder bilateralen 

Rückübernahmeabkommen oder anderen Vereinbarungen oder einen anderen Drittstaat, 

sofern ihm eine Frist für die freiwillige Ausreise nicht eingeräumt wurde. Im Falle einer 

Beschwerde gegen eine Rückkehrentscheidung ist § 28 Abs. 2 Bundesgesetz über das 

Verfahren der Verwaltungsgerichte (Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG), BGBl. I 

Nr. 33/2013 auch dann anzuwenden, wenn er sich zum Zeitpunkt der 

Beschwerdeentscheidung nicht mehr im Bundesgebiet aufhält. 

(9) Mit der Rückkehrentscheidung ist gleichzeitig festzustellen, ob die Abschiebung eines 

Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 in einen oder mehrere bestimmte Staaten zulässig ist. Dies 

gilt nicht, wenn die Feststellung des Drittstaats, in den der Drittstaatsangehörigen 

abgeschoben werden soll, aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht möglich sei. 

(10) Die Abschiebung eines Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 kann auch über andere als in 

Abs. 9 festgestellte Staaten erfolgen. 

(11) Der Umstand, dass in einem Verfahren zur Erlassung einer Rückkehrentscheidung deren 

Unzulässigkeit gemäß § 9 Abs. 3 BFA-VG festgestellt wurde, hindert nicht daran, im Rahmen 

eines weiteren Verfahrens zur Erlassung einer solchen Entscheidung neuerlich eine Abwägung 

gemäß § 9 Abs. 1 BFA-VG vorzunehmen, wenn der Fremde in der Zwischenzeit wieder ein 

Verhalten gesetzt hat, das die Erlassung einer Rückkehrentscheidung rechtfertigen würde. 
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§ 9 BFA-VG lautet: 

(1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur 

Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein 

Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- oder Familienleben des Fremden 

eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur Erreichung der im 

Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist. 

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind 

insbesondere zu berücksichtigen: 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige 

Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war, 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 

4. der Grad der Integration, 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, 

Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts, 

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, 

in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden 

zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist. 

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, 

insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, 

abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann 

auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf 

Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist 

insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein auf 

Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder 

Personen, die über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes 
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Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), 

BGBl. I Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre. 

(4) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der sich auf Grund eines Aufenthaltstitels rechtmäßig 

im Bundesgebiet aufhält, darf eine Rückkehrentscheidung gemäß §§ 52 Abs. 4 iVm 53 Abs. 1a 

FPG nicht erlassen werden, wenn 

1. ihm vor Verwirklichung des maßgeblichen Sachverhaltes die Staatsbürgerschaft gemäß 

§ 10 Abs. 1 des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 (StbG), BGBl. Nr. 311, verliehen hätte 

werden können, oder 

2. er von klein auf im Inland aufgewachsen und hier langjährig rechtmäßig niedergelassen 

ist. 

(5) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der vor Verwirklichung des maßgeblichen 

Sachverhaltes bereits fünf Jahre, aber noch nicht acht Jahre ununterbrochen und rechtmäßig 

im Bundesgebiet niedergelassen war, darf mangels eigener Mittel zu seinem Unterhalt, 

mangels ausreichenden Krankenversicherungsschutzes, mangels eigener Unterkunft oder 

wegen der Möglichkeit der finanziellen Belastung einer Gebietskörperschaft eine 

Rückkehrentscheidung gemäß §§ 52 Abs. 4 iVm 53 FPG nicht erlassen werden. Dies gilt 

allerdings nur, wenn der Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, die Mittel zu seinem 

Unterhalt und seinen Krankenversicherungsschutz durch Einsatz eigener Kräfte zu sichern 

oder eine andere eigene Unterkunft beizubringen, und dies nicht aussichtslos scheint. 

(6) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der vor Verwirklichung des maßgeblichen 

Sachverhaltes bereits acht Jahre ununterbrochen und rechtmäßig im Bundesgebiet 

niedergelassen war, darf eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 4 FPG nur mehr 

erlassen werden, wenn die Voraussetzungen gemäß § 53 Abs. 3 FPG vorliegen. § 73 

Strafgesetzbuch (StGB), BGBl. Nr. 60/1974 gilt. 

Art. 8 EMRK lautet: 

(1) Jedermann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung 

und seines Briefverkehrs. 

(2) Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts ist nur statthaft, 

insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 

demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, 

das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
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strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der 

Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 

§ 55 FPG lautet: 

(1) Mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 wird zugleich eine Frist für die freiwillige 

Ausreise festgelegt. 

(1a) Eine Frist für die freiwillige Ausreise besteht nicht für die Fälle einer zurückweisenden 

Entscheidung gemäß § 68 AVG sowie wenn eine Entscheidung auf Grund eines Verfahrens 

gemäß § 18 BFA-VG durchführbar wird. 

(2) Die Frist für die freiwillige Ausreise beträgt 14 Tage ab Rechtskraft des Bescheides, sofern 

nicht im Rahmen einer vom Bundesamt vorzunehmenden Abwägung festgestellt wurde, dass 

besondere Umstände, die der Drittstaatsangehörige bei der Regelung seiner persönlichen 

Verhältnisse zu berücksichtigen hat, die Gründe, die zur Erlassung der Rückkehrentscheidung 

geführt haben, überwiegen. 

(3) Bei Überwiegen besonderer Umstände kann die Frist für die freiwillige Ausreise einmalig 

mit einem längeren Zeitraum als die vorgesehenen 14 Tage festgesetzt werden. Die 

besonderen Umstände sind vom Drittstaatsangehörigen nachzuweisen und hat er zugleich 

einen Termin für seine Ausreise bekanntzugeben. § 37 AVG gilt. 

(4) Das Bundesamt hat von der Festlegung einer Frist für die freiwillige Ausreise abzusehen, 

wenn die aufschiebende Wirkung der Beschwerde gemäß § 18 Abs. 2 BFA-VG aberkannt 

wurde. 

(5) Die Einräumung einer Frist gemäß Abs. 1 ist mit Mandatsbescheid (§ 57 AVG) zu 

widerrufen, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Aufenthalt des 

Drittstaatsangehörigen die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet oder Fluchtgefahr 

besteht. 

4.2. Der gg. Antrag auf Gewährung von internationalem Schutz wurden vom BFA zu Recht 

gemäß § 68 Abs. 1 AVG zurückgewiesen, die dagegen erhobene Beschwerde wurde mit 

Erkenntnis des BVwG vom heutigen Tag als unbegründet abgewiesen. Schon die Einreise des 

BF im Jahr 2015 erfolgte unrechtmäßig. Im Weiteren stützte er seinen Aufenthalt 

zwischenzeitig bloß auf die Bestimmungen des AsylG bis zum Abschluss des ersten 

Verfahrensgangs, seither ist sein Aufenthalt unrechtmäßig. Ein sonstiger Aufenthaltstitel des 

drittstaatsangehörigen Fremden ist nicht ersichtlich und wurde auch kein auf andere 
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Bundesgesetze gestütztes Aufenthaltsrecht behauptet. Es liegt daher kein rechtmäßiger 

Aufenthalt des BF im Bundesgebiet vor und fällt er damit nicht in den Anwendungsbereich des 

6. Hauptstückes des FPG betreffend Zurückweisung, Transitsicherung, Zurückschiebung und 

Durchbeförderung. 

Es lagen keine Umstände vor, dass dem BF allenfalls von Amts wegen ein Aufenthaltstitel 

gemäß § 57 AsylG 2005 (Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz) zu erteilen gewesen 

wäre und wurde diesbezüglich in der Beschwerde auch nichts dargetan. 

4.3. Bei der Setzung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme kann ein ungerechtfertigter 

Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens des Fremden iSd. Art. 8 Abs. 

1 EMRK vorliegen. Daher muss überprüft werden, ob sie einen Eingriff und in weiterer Folge 

eine Verletzung des Rechts der Beschwerdeführer auf Achtung ihres Privat- und 

Familienlebens in Österreich darstellt. 

Das Recht auf Achtung des Familienlebens iSd Art 8 EMRK schützt das Zusammenleben der 

Familie. Es umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption 

verbundenen Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben; das Verhältnis zwischen Eltern 

und minderjährigen Kindern auch dann, wenn es kein Zusammenleben gibt (EGMR Kroon, 

VfGH 28.06.2003, G 78/00). 

Der Begriff des Familienlebens ist jedoch nicht nur auf Familien beschränkt, die sich auf eine 

Heirat gründen, sondern schließt auch andere de facto Beziehungen ein; maßgebend ist 

beispielsweise das Zusammenleben eines Paares, die Dauer der Beziehung, die Demonstration 

der Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder auf andere Weise (EGMR Marckx, EGMR 

23.04.1997, X ua). 

Wie der Verfassungsgerichtshof in zwei Erkenntnissen vom 29.09.2007, Zl. B 328/07 und Zl. B 

1150/07, dargelegt hat, sind die Behörden stets dazu verpflichtet, das öffentliche Interesse an 

der Aufenthaltsbeendigung gegen die persönlichen Interessen des Fremden an einem 

weiteren Verbleib in Österreich am Maßstab des Art. 8 EMRK abzuwägen, wenn sie eine 

Ausweisung verfügt. In den zitierten Entscheidungen wurden vom VfGH auch unterschiedliche 

– in der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) fallbezogen 

entwickelte – Kriterien aufgezeigt, die in jedem Einzelfall bei Vornahme einer solchen 

Interessenabwägung zu beachten sind und als Ergebnis einer Gesamtbetrachtung dazu führen 

können, dass Art. 8 EMRK einer Ausweisung entgegensteht: 
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die Aufenthaltsdauer, die vom EGMR an keine fixen zeitlichen Vorgaben geknüpft wird (EGMR 

31.01.2006, Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Zl. 50435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 

562; 16.09.2004, Ghiban, Zl. 11103/03, NVwZ 2005, 1046), 

das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens (EGMR 28.05.1985, Abdulaziz ua., Zl. 9214/80, 

9473/81, 9474/81, EuGRZ 1985, 567; 20.06.2002, Al-Nashif, Zl. 50963/99, ÖJZ 2003, 344; 

22.04.1997, X, Y und Z, Zl. 21830/93, ÖJZ 1998, 271) und dessen Intensität (EGMR 02.08.2001, 

Boultif, Zl. 54273/00), 

die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 

den Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und 

Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung, der 

Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert (vgl. 

EGMR 04.10.2001, Adam, Zl. 43359/98, EuGRZ 2002, 582; 09.10.2003, Slivenko, Zl. 48321/99, 

EuGRZ 2006, 560; 16.06.2005, Sisojeva, Zl. 60654/00, EuGRZ 2006, 554; vgl. auch VwGH 

05.07.2005, Zl. 2004/21/0124; 11.10.2005, Zl. 2002/21/0124), 

die Bindungen zum Heimatstaat, 

die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch Verstöße gegen das Einwanderungsrecht 

und Erfordernisse der öffentlichen Ordnung (vgl. zB EGMR 24.11.1998, Mitchell, Zl. 40447/98; 

11.04.2006, Useinov, Zl. 61292/00), sowie 

auch die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die 

Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren (EGMR 24.11.1998, Mitchell, Zl. 

40447/98; 05.09.2000, Solomon, Zl. 44328/98; 31.01.2006, Rodrigues da Silva und 

Hoogkamer, Zl. 50435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562; 31.07.2008, Omoregie ua., Zl. 

265/07). 

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sind die 

Staaten im Hinblick auf das internationale Recht und ihre vertraglichen Verpflichtungen 

befugt, die Einreise, den Aufenthalt und die Ausweisung von Fremden zu überwachen (EGMR 

28.05.1985, Abdulaziz ua., Zl. 9214/80 ua, EuGRZ 1985, 567; 21.10.1997, Boujlifa, Zl. 

25404/94; 18.10.2006, Üner, Zl. 46410/99; 23.06.2008 [GK], Maslov, 1638/03; 31.07.2008, 

Omoregie ua., Zl. 265/07). Die EMRK garantiert Ausländern kein Recht auf Einreise, Aufenthalt 

und Einbürgerung in einem bestimmten Staat (EGMR 02.08.2001, Boultif, Zl. 54273/00). 
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In Ergänzung dazu verleiht weder die EMRK noch ihre Protokolle das Recht auf politisches Asyl 

(EGMR 30.10.1991, Vilvarajah ua., Zl. 13163/87 ua.; 17.12.1996, Ahmed, Zl. 25964/94; 

28.02.2008 [GK] Saadi, Zl. 37201/06). 

Hinsichtlich der Rechtfertigung eines Eingriffs in die nach Art. 8 EMRK garantierten Rechte 

muss der Staat ein Gleichgewicht zwischen den Interessen des Einzelnen und jenen der 

Gesellschaft schaffen, wobei er in beiden Fällen einen gewissen Ermessensspielraum hat. Art. 

8 EMRK begründet keine generelle Verpflichtung für den Staat, Einwanderer in seinem 

Territorium zu akzeptieren und Familienzusammenführungen zuzulassen. Jedoch hängt in 

Fällen, die sowohl Familienleben als auch Einwanderung betreffen, die staatliche 

Verpflichtung, Familienangehörigen von ihm Staat Ansässigen Aufenthalt zu gewähren, von 

der jeweiligen Situation der Betroffenen und dem Allgemeininteresse ab. Von Bedeutung sind 

dabei das Ausmaß des Eingriffs in das Familienleben, der Umfang der Beziehungen zum 

Konventionsstaat, weiters ob im Ursprungsstaat unüberwindbare Hindernisse für das 

Familienleben bestehen, sowie ob Gründe der Einwanderungskontrolle oder Erwägungen zum 

Schutz der öffentlichen Ordnung für eine Ausweisung sprechen. War ein Fortbestehen des 

Familienlebens im Gastland bereits bei dessen Begründung wegen des fremdenrechtlichen 

Status einer der betroffenen Personen ungewiss und dies den Familienmitgliedern bewusst, 

kann eine Ausweisung nur in Ausnahmefällen eine Verletzung von Art. 8 EMRK bedeuten 

(EGMR 31.07.2008, Omoregie ua., Zl. 265/07, mwN; 28.06.2011, Nunez, Zl. 55597/09; 

03.11.2011, Arvelo Aponte, Zl. 28770/05; 14.02.2012, Antwi u.a., Zl. 26940/10). 

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen beeinträchtigt das Recht auf Privatsphäre eines 

Asylantragstellers dann in einem Maße, der sie als Eingriff erscheinen lässt, wenn über 

jemanden eine Ausweisung verhängt werden soll, der lange in einem Land lebt, eine 

Berufsausbildung absolviert, arbeitet und soziale Bindungen eingeht, ein Privatleben 

begründet, welches das Recht umfasst, Beziehungen zu anderen Menschen einschließlich 

solcher beruflicher und geschäftlicher Art zu begründen (Wiederin in Korinek/Holoubek, 

Bundesverfassungsrecht, 5. Lfg., 2002, Rz 52 zu Art 8 EMRK). 

Nach der Rechtssprechung des EGMR (vgl. aktuell SISOJEVA u.a. gg. Lettland, 16.06.2005, Bsw. 

Nr. 60.654/00) garantiert die Konvention Fremden kein Recht auf Einreise und Aufenthalt in 

einem Staat. Unter gewissen Umständen können von den Staaten getroffene Entscheidungen 

auf dem Gebiet des Aufenthaltsrechts (zB. eine Ausweisungsentscheidung) aber in das 

Privatleben eines Fremden eingreifen. Dies beispielsweise dann, wenn ein Fremder den 

größten Teil seines Lebens in dem Gastland zugebracht (wie im Fall SISOJEVA u.a. gg. Lettland) 

oder besonders ausgeprägte soziale oder wirtschaftliche Bindungen im Aufenthaltsstaat 
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vorliegen, die sogar jene zum eigentlichen Herkunftsstaat an Intensität deutlich übersteigen 

(vgl. dazu BAGHLI gg. Frankreich, 30.11.1999, Bsw. Nr. 34374/97; ebenso die Rsp. des 

Verfassungsgerichtshofes; vgl. dazu VfSlg 10.737/1985; VfSlg 13.660/1993). 

4.4. Der BF hat keine familiären Anknüpfungspunkte im Bundesgebiet vorgebracht, sodass 

nicht vom Bestehen einer familiären Nahebeziehung iSd Judikatur des EGMR zu Art. 8 EMRK 

in Österreich auszugehen war, weshalb im gg. Fall lediglich das bisher entstandene Privatleben 

in Österreich zu beachten war. 

Er hält sich seit der nicht rechtmäßigen Einreise in das Bundesgebiet im Oktober 2015, sohin 

seit etwa fünfeinhalb Jahren, faktisch im Bundesgebiet auf. Er war seit der Antragstellung im 

Gefolge der Einreise als Asylwerber in Österreich jedoch bloß bis zur rechtskräftigen 

Entscheidung im ersten Verfahrensgang vorübergehend aufenthaltsberechtigt. Seit der 

rechtskräftigen negativen Entscheidung im vorherigen Verfahrensgang ist er unrechtmäßig 

aufhältig. Gerade angesichts der bereits erfolgten Ablehnung seines Antrages im vorherigen 

Verfahrensgang konnte er nicht begründeter Weise von einer zukünftigen Legalisierung des 

Aufenthalts ausgehen. Außerdem kann sich auch das beharrliche Verweilen innerhalb des EU-

Raumes nach negativer Entscheidung über den ersten Antrag hinsichtlich der Verlängerung 

der Aufenthaltsdauer nicht zu seinen Gunsten auswirken. 

Im gegenständlichen Verfahren waren im Übrigen auch keine unverhältnismäßig langen 

Verfahrensgänge festzustellen, die dem BFA oder dem BVwG zur Last zu legen wären. 

Er ging bislang keiner sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach und bezog seit der 

Einreise bis Februar 2021 Leistungen der staatlichen Grundversorgung für Asylwerber für den 

Lebensunterhalt und die Unterkunft. Seit Mai 2021 genießt er die Unterstützung des Vereins 

Ute Bock. Er verfügt lediglich über eine Einstellungszusage für den Fall eines legalen 

Aufenthalts. 

Die bereits im ersten Verfahrensgang festgestellten deutschen Sprachkenntnisse des BF 

erfuhren seither keine maßgebliche Verbesserung. Auch die sozialen Kontakte des BF blieben 

im Wesentlichen unverändert. Hinweise auf eine zwischenzeitig maßgeblich veränderte 

Integration in sprachlicher, beruflicher und gesellschaftlicher Sicht waren daher nicht 

feststellbar. 

Er hat demgegenüber den weitaus überwiegenden Teil des Lebens im Herkunftsstaat 

verbracht, wurde dort sozialisiert und spricht Arabisch als Mehrheitssprache der 

Herkunftsregion auf muttersprachlichem Niveau. Ebenso war festzustellen, dass er dort nach 

wie vor Bezugspersonen in Form seiner Mutter und Geschwister hat. Er verfügt über 
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Schulbildung und jahrelange Berufserfahrung im Irak, weshalb auch seine 

Selbsterhaltungsfähigkeit angenommen werden kann. Es deutete nichts darauf hin, dass es 

ihm im Falle einer Rückkehr in den Herkunftsstaat nicht möglich wäre, sich in die dortige 

Gesellschaft erneut zu integrieren. 

Den privaten Interessen des BF in Österreich stehen die öffentlichen Interessen des Schutzes 

der öffentlichen Ordnung, insbesondere in Form der Einhaltung der die Einreise und den 

Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen, zumal er sich bislang weigerte einer 

rechtskräftigen Rückkehrentscheidung Folge zu leisten, sowie des wirtschaftlichen Wohles des 

Landes gegenüber. 

Hinsichtlich des Umstandes, dass er sich in Österreich bis dato wohl verhalten haben, ist 

darauf hinzuweisen, dass die Feststellung der strafrechtlichen Unbescholtenheit der Judikatur 

folgend weder eine Stärkung der persönlichen Interessen noch eine Schwächung der 

öffentlichen Interessen darstellt (VwGH 21.1.1999, Zahl 98/18/0420). 

4.5. Nach Maßgabe einer Abwägung dieser Interessen im Sinne des § 9 BFA-VG war davon 

auszugehen, dass durch die angeordnete Rückkehrentscheidung keine Verletzung des Art. 8 

EMRK bewirkt wird. Auch sonst sind keine Anhaltspunkte hervorgekommen und auch in der 

Beschwerde nicht vorgebracht worden, die im gegenständlichen Fall den Ausspruch, dass die 

Erlassung einer Rückkehrentscheidung auf Dauer unzulässig sei, rechtfertigen würden. 

4.6. Zwar sehen weder § 10 AsylG idgF noch der mit "Rückkehrentscheidung" betitelte § 52 

FPG idgF eine zwingende Verbindung einer Entscheidung, mit der ein Antrag auf 

internationalen Schutz wegen entschiedener Sache zurückgewiesen wird, mit einer 

Rückkehrentscheidung vor. Doch ergibt sich aus der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes 

in der Auslegung der Materialien zum Fremdenbehördenneustrukturierungsgesetz (BGBl. I Nr. 

87/2012), dass eine Entscheidung nach § 68 AVG als eine solche zu betrachten ist, die (auch) 

in Anwendung der §§ 3 und 8 AsylG ergangen ist. Daher stellt § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 iVm 

§ 52 Abs. 2 Z 2 FPG auch für den Fall der Zurückweisung eines Antrages auf internationalen 

Schutz wegen entschiedener Sache nach § 68 AVG in einer Konstellation wie der vorliegenden 

die Rechtsgrundlage für die Verbindung dieser Entscheidung mit einer Rückkehrentscheidung 

dar (vgl. VwGH 19.11.2015, Ra 2015/20/0082). 

 

Im Hinblick auf § 59 Abs. 5 FPG, wonach im Falle einer gegen einen Drittstaatsangehörigen 

bereits bestehenden rechtskräftigen Rückkehrentscheidung es bei allen nachfolgenden 

Verfahrenshandlungen nach dem 7., 8. und 11. Hauptstück oder dem AsylG 2005 keiner 

neuerlichen Rückkehrentscheidung bedarf, es sei denn, es sind neue Tatsachen gemäß § 53 
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Abs. 2 und 3 hervorgekommen, hat der Verwaltungsgerichtshof in seiner Entscheidung vom 

16.12.2015, Ro 2015/21/0037, festgehalten: 

 

"Der Wortlaut des § 59 Abs. 5 FrPolG 2005 idF des FNG 2014 ist missglückt. Vor allem die 

Bezugnahme auf alle "nachfolgenden Verfahrenshandlungen nach dem 7., 8. und 11. 

Hauptstück oder dem AsylG 2005", bei denen es bei Existenz einer aufrechten rechtskräftigen 

Rückkehrentscheidung keiner neuerlichen Rückkehrentscheidung "bedarf", ist sprachlich 

offenkundig verfehlt. So versteht es sich etwa - um nur die primäre "Verfahrenshandlung" 

nach dem 7. Hauptstück des FrPolG 2005 herauszugreifen - von selbst, dass es im Zuge einer 

Abschiebung (oder allenfalls auch für eine solche) bei Bestehen einer aufrechten 

rechtskräftigen Rückkehrentscheidung keiner wiederholten Rückkehrentscheidung bedarf. 

Insoweit kann der Bestimmung daher, nimmt man sie wörtlich, keine sinnvolle 

Handlungsanweisung entnommen werden. Dessen ungeachtet scheint aber auch vor dem 

Hintergrund der ErläutRV zu § 59 Abs. 5 FrPolG 2005 idF FNG 2014 (1803 BlgNR 24. GP 67) 

erkennbar, worum es geht: 

 

Existiert bereits eine rechtskräftige und noch aufrechte Rückkehrentscheidung (vgl. E 19. 

November 2015, Ra 2015/20/0082 bis 0087 - es muss eine solche sein, die mit einem 

Einreiseverbot verbunden ist), die als Titel für eine Außerlandesbringung des 

Drittstaatsangehörigen herangezogen werden kann, so "bedarf" es ausnahmsweise - sofern 

nicht aufgrund "neu hervorgekommener" Tatsachen eine Neubemessung des bestehenden 

Einreiseverbotes erforderlich ist - entgegen den diesbezüglichen gesetzlichen Anordnungen 

(in § 10 AsylG 2005 bzw. in § 52 FrPolG 2005) nicht der Erlassung einer wiederholten - unter 

dem Blickwinkel der beabsichtigten Außerlandesbringung entbehrlichen - 

Rückkehrentscheidung (samt Einreiseverbot). Für die Rückkehrentscheidungs-Tatbestände 

nach § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 bzw. nach § 52 Abs. 2 Z 1 FrPolG 2005 (weil ein Antrag auf 

internationalen Schutz wegen Drittstaatssicherheit zurückgewiesen wurde) ergibt sich das im 

Grunde auch aus § 16 Abs. 2 Z 1 iVm Z 2 BFA-VG 2014. Neben dem Fall, dass ein Antrag auf 

internationalen Schutz zurückgewiesen und damit eine aufenthaltsbeendende Maßnahme 

verbunden ist, wird dort nämlich auch der Konstellationen gedacht, dass ein Antrag auf 

internationalen Schutz zurückgewiesen wird und eine durchsetzbare Rückkehrentscheidung 

bereits besteht, also keine neue Rückkehrentscheidung mit der Zurückweisung verbunden 

wird (vgl. § 16 Abs. 4 BFA-VG 2014 und ErläutRV zum FNG-AnpassungsG 2014 (2144 BlgNR 24. 

GP 11)). 
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Im gegenständlichen Fall wurde im ersten Verfahrensgang kein Einreiseverbot ausgesprochen, 

weshalb die Anwendung des § 59 Abs. 5 FPG ausschied und eine neue Rückkehrentscheidung 

auszusprechen war. 

5.1. Die amtswegige Feststellung nach § 52 Abs. 9 FrPolG 2005 ist, soweit sie sich auf den 

Herkunftsstaat bezieht, nur die Konsequenz der Nichtgewährung von Asyl und von 

subsidiärem Schutz. Der gesonderten Feststellung über die Zulässigkeit der Abschiebung in 

den Herkunftsstaat, auch wenn sie im Rahmen eines Verfahrens auf internationalen Schutz im 

Zusammenhang mit einer Rückkehrentscheidung dennoch von Amts wegen vorgesehen ist, 

kann demnach nur die Funktion zukommen den Zielstaat der Abschiebung festzulegen. Eine 

neuerliche Vornahme dieser Beurteilung im Rahmen des Verfahrens über die 

Rückkehrentscheidung kommt nicht in Betracht (vgl. E 16. Dezember 2015, Ra 2015/21/0119). 

5.2. Im Hinblick auf § 52 Abs. 9 iVm. § 50 FPG sind im gg. Fall keine konkreten Anhaltspunkte 

dahingehend hervorgekommen, dass die Abschiebung in den Irak unzulässig wäre (vgl. oben 

die Erwägungen und Feststellungen zur Frage der Gewährung subsidiären Schutzes). 

6. Da alle gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung einer Rückkehrentscheidung und 

Feststellung der Zulässigkeit einer Abschiebung in den Herkunftsstaat vorlagen, war die 

Beschwerde gegen die Spruchpunkte III, IV und V des angefochtenen Bescheides als 

unbegründet abzuweisen. 

7.1. § 55 Abs. 1a FPG lautet: 

 

Eine Frist für die freiwillige Ausreise besteht nicht für die Fälle einer zurückweisenden 

Entscheidung gemäß § 68 AVG sowie wenn eine Entscheidung auf Grund eines Verfahrens 

gemäß § 18 BFA-VG durchführbar wird. 

 

Im Hinblick auf die gerechtfertigte zurückweisende Entscheidung nach § 68 Abs. 1 AVG war 

keine Frist für die freiwillige Ausreise festzusetzen. 

7.2. Die Beschwerde war sohin auch hinsichtlich der Spruchpunkte VI als unbegründet 

abzuweisen. 

8.1. § 53 FPG idgF lautet: 

 

(1) Mit einer Rückkehrentscheidung kann vom Bundesamt mit Bescheid ein Einreiseverbot 

erlassen werden. Das Einreiseverbot ist die Anweisung an den Drittstaatsangehörigen, für 
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einen festgelegten Zeitraum nicht in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten einzureisen und 

sich dort nicht aufzuhalten. 

 

(2) Ein Einreiseverbot gemäß Abs. 1 ist, vorbehaltlich des Abs. 3, für die Dauer von höchstens 

fünf Jahren zu erlassen. Bei der Bemessung der Dauer des Einreiseverbots hat das Bundesamt 

das bisherige Verhalten des Drittstaatsangehörigen mit einzubeziehen und zu 

berücksichtigen, inwieweit der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen die öffentliche Ordnung 

oder Sicherheit gefährdet oder anderen in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten öffentlichen 

Interessen zuwiderläuft. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn der 

Drittstaatsangehörige 

 

1. wegen einer Verwaltungsübertretung gemäß § 20 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung 

1960 (StVO), BGBl. Nr. 159, iVm § 26 Abs. 3 des Führerscheingesetzes (FSG), gemäß § 

99 Abs. 1, 1 a, 1 b oder 2 StVO, gemäß § 37 Abs. 3 oder 4 FSG, gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 

der Gewerbeordnung 1994 (GewO), BGBl. Nr. 194, in Bezug auf ein 

bewilligungspflichtiges, gebundenes Gewerbe, gemäß den §§ 81 oder 82 des SPG, 

gemäß den §§ 9 oder 14 iVm § 19 des Versammlungsgesetzes 1953, BGBl. Nr. 98, oder 

wegen einer Übertretung des Grenzkontrollgesetzes, des Meldegesetzes, des 

Gefahrengutbeförderungsgesetzes oder des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 

rechtskräftig bestraft worden ist; 

 

2. wegen einer Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe von mindestens 1 000 Euro 

oder primären Freiheitsstrafe rechtskräftig bestraft wurde; 

 

3. wegen einer Übertretung dieses Bundesgesetzes oder des Niederlassungs- und 

Aufenthaltsgesetzes rechtskräftig bestraft worden ist, sofern es sich dabei nicht um 

eine in Abs. 3 genannte Übertretung handelt; 

 

4. wegen vorsätzlich begangener Finanzvergehen oder wegen vorsätzlich begangener 

Zuwiderhandlungen gegen devisenrechtliche Vorschriften rechtskräftig bestraft 

worden ist; 

 

5. wegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften, mit denen die Prostitution geregelt ist, 

rechtskräftig bestraft worden ist; 

 

6. den Besitz der Mittel zu seinem Unterhalt nicht nachzuweisen vermag; 
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7. bei einer Beschäftigung betreten wird, die er nach dem AuslBG nicht ausüben hätte 

dürfen, es sei denn, der Drittstaatsangehörige hätte nach den Bestimmungen des 

Ausländerbeschäftigungsgesetzes für denselben Dienstgeber eine andere 

Beschäftigung ausüben dürfen und für die Beschäftigung, bei der der 

Drittstaatsangehörige betreten wurde, wäre keine Zweckänderung erforderlich oder 

eine Zweckänderung zulässig gewesen; 

 

8. eine Ehe geschlossen oder eine eingetragene Partnerschaft begründet hat und sich 

für die Erteilung oder Beibehaltung eines Aufenthaltstitels, für den Erwerb oder die 

Aufrechterhaltung eines unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts, für den Erwerb der 

österreichischen Staatsbürgerschaft, zwecks Zugangs zum heimischen Arbeitsmarkt 

oder zur Hintanhaltung aufenthaltsbeendender Maßnahmen auf diese Ehe oder 

eingetragene Partnerschaft berufen, aber mit dem Ehegatten oder eingetragenen 

Partner ein gemeinsames Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK nicht geführt hat 

oder 

 

9. an Kindes statt angenommen wurde und die Erteilung oder Beibehaltung eines 

Aufenthaltstitels, der Erwerb oder die Aufrechterhaltung eines unionsrechtlichen 

Aufenthaltsrechts, der Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft, der Zugang 

zum heimischen Arbeitsmarkt oder die Hintanhaltung aufenthaltsbeendender 

Maßnahmen ausschließlicher oder vorwiegender Grund für die Annahme an Kindes 

statt war, er jedoch das Gericht über die wahren Verhältnisse zu den Wahleltern 

getäuscht hat. 

 

(3) Ein Einreiseverbot gemäß Abs. 1 ist für die Dauer von höchstens zehn Jahren, in den Fällen 

der Z 5 bis 9 auch unbefristet zu erlassen, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen eine schwerwiegende Gefahr 

für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit darstellt. Als bestimmte Tatsache, die bei der 

Bemessung der Dauer des Einreiseverbotes neben den anderen in Art. 8 Abs. 2 EMRK 

genannten öffentlichen Interessen relevant ist, hat insbesondere zu gelten, wenn 

 

1. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe 

von mindestens drei Monaten, zu einer bedingt oder teilbedingt nachgesehenen 

Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder mindestens einmal wegen auf 
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der gleichen schädlichen Neigung beruhenden strafbaren Handlungen rechtskräftig 

verurteilt worden ist; 

 

2. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht wegen einer innerhalb von drei 

Monaten nach der Einreise begangenen Vorsatztat rechtskräftig verurteilt worden ist; 

 

3. ein Drittstaatsangehöriger wegen Zuhälterei rechtskräftig verurteilt worden ist; 

 

4. ein Drittstaatsangehöriger wegen einer Wiederholungstat oder einer gerichtlich 

strafbaren Handlung im Sinne dieses Bundesgesetzes oder des Niederlassungs- und 

Aufenthaltsgesetzes rechtskräftig bestraft oder verurteilt worden ist; 

 

5. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe 

von mindestens fünf Jahren rechtskräftig verurteilt worden ist; 

 

6. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der 

Drittstaatsangehörige einer kriminellen Organisation (§ 278a StGB) oder einer 

terroristischen Vereinigung (§ 278b StGB) angehört oder angehört hat, terroristische 

Straftaten begeht oder begangen hat (§ 278c StGB), Terrorismus finanziert oder 

finanziert hat (§ 278d StGB) oder eine Person für terroristische Zwecke ausbildet oder 

sich ausbilden lässt (§ 278e StGB) oder eine Person zur Begehung einer terroristischen 

Straftat anleitet oder angeleitet hat (§ 278f StGB); 

 

7. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der 

Drittstaatsangehörige durch sein Verhalten, insbesondere durch die öffentliche 

Beteiligung an Gewalttätigkeiten, durch den öffentlichen Aufruf zur Gewalt oder 

durch hetzerische Aufforderungen oder Aufreizungen, die nationale Sicherheit 

gefährdet oder 

 

8. ein Drittstaatsangehöriger öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten 

von Schriften ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen, ein 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder terroristische Taten von vergleichbarem 

Gewicht billigt oder dafür wirbt oder 

 

9. der Drittstaatsangehörige ein Naheverhältnis zu einer extremistischen oder 

terroristischen Gruppierung hat und im Hinblick auf deren bestehende Strukturen 
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oder auf zu gewärtigende Entwicklungen in deren Umfeld extremistische oder 

terroristische Aktivitäten derselben nicht ausgeschlossen werden können, oder auf 

Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass er durch Verbreitung in Wort, Bild 

oder Schrift andere Personen oder Organisationen von seiner gegen die 

Wertvorstellungen eines europäischen demokratischen Staates und seiner 

Gesellschaft gerichteten Einstellung zu überzeugen versucht oder versucht hat oder 

auf andere Weise eine Person oder Organisation unterstützt, die die Verbreitung 

solchen Gedankengutes fördert oder gutheißt. 

 

(4) Die Frist des Einreiseverbotes beginnt mit Ablauf des Tages der Ausreise des 

Drittstaatsangehörigen. 

 

(5) Eine gemäß Abs. 3 maßgebliche Verurteilung liegt nicht vor, wenn sie bereits getilgt ist. § 

73 StGB gilt. 

 

(6) Einer Verurteilung nach Abs. 3 Z 1, 2 und 5 ist eine von einem Gericht veranlasste 

Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gleichzuhalten, wenn die 

Tat unter Einfluss eines die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Zustandes begangen 

wurde, der auf einer geistigen oder seelischen Abartigkeit von höherem Grad beruht. 

 

8.2. In Spruchpunkt VII des angefochtenen Bescheides erließ die belangte Behörde gemäß § 

53 Abs. 1 iVm Abs. 2 Z. 6 FPG ein auf die Dauer von zwei Jahren befristetes Einreiseverbot. 

Sie erachtete diese Tatbestände angesichts des Umstandes, dass der BF trotz rechtskräftiger 

Rückkehrentscheidung nicht ausreiste, als erfüllt. Mit diesem Verhalten würde er die 

öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährden, zumal dies den Vorschriften des FPG 

widerstreite. Im Übrigen sei er mittellos. Unter Berücksichtigung seiner privaten 

Anknüpfungspunkte hierorts sei die Erlassung des Einreiseverbots gerechtfertigt. 

8.3. Entgegen der Einschätzung des BFA stellte das bisherige Fehlverhalten des BF in Bezug auf 

die die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen kein ausreichend 

gravierendes dar, um die Erlassung eines Einreiseverbotes gegen ihn zu rechtfertigen. 

Allerdings stützte das BFA seine Entscheidung in Spruchpunkt VII auch auf die Mittellosigkeit 

des BF. Nach der hg. Rechtsprechung zu § 53 Abs. 2 Z. 6 FPG hat ein Fremder initiativ, 

untermauert durch Vorlage entsprechender Bescheinigungsmittel, nachzuweisen, dass er 

nicht bloß über Mittel zur kurzfristigen Bestreitung seines Unterhalts verfügt, sondern sein 

Unterhalt für die beabsichtigte Dauer seines Aufenthalts gesichert erscheint. Die 
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Verpflichtung, die Herkunft der für den Unterhalt zur Verfügung stehenden Mittel 

nachzuweisen, besteht insoweit, als für die Behörde ersichtlich sein muss, dass der Fremde 

einen Rechtsanspruch darauf hat und die Mittel nicht aus illegalen Quellen stammen. Aus der 

Mittellosigkeit eines Fremden resultiert die Gefahr der Beschaffung der Unterhaltsmittel aus 

illegalen Quellen bzw. einer finanziellen Belastung einer Gebietskörperschaft, weshalb im Fall 

des Fehlens ausreichender Unterhaltsmittel auch die Annahme einer Gefährdung im Sinn des 

(nunmehr:) § 53 Abs. 2 FrPolG 2005 gerechtfertigt ist (vgl. VwGH 20.09.2018, Ra 

2018/20/0349, mwN.). 

Der BF bestritt den hiesigen Lebensunterhalt seit der Antragstellung im vorherigen 

Verfahrensgang bis Februar 2021 ausschließlich durch Leistungen der staatlichen 

Grundversorgung für Asylwerber, auch seither verfügt er über kein Erwerbseinkommen und 

keine anderweitigen eigenen Mittel für seinen Lebensunterhalt.  

Daraus wiederum leitete das BFA richtigerweise die Gefahr der Beschaffung der 

Unterhaltsmittel aus illegalen Quellen bzw. einer finanziellen Belastung einer 

Gebietskörperschaft ab. Letztere Gefahr hat sich schon durch den Bezug von Leistungen der 

staatlichen Grundversorgung verwirklicht. Daraus wiederum resultiert eine Gefährdung der 

öffentlichen Ordnung und Sicherheit iSd § 53 Abs. 2 FPG, weshalb der Tatbestand der Z. 6 leg. 

cit. erfüllt war, was wiederum die Verhängung eines bis zu fünfjährigen Einreiseverbots 

ermöglichte. 

8.4. Bei der Festsetzung der Dauer eines Einreiseverbotes ist immer eine Einzelfallprüfung 

vorzunehmen. Dabei ist das bisherige Verhalten des Drittstaatsangehörigen zu beurteilen, 

aber auch darauf abzustellen, wie lange die von ihm ausgehende Gefährdung zu 

prognostizieren ist. Außerdem ist auf seine privaten und familiären Interessen Bedacht zu 

nehmen (vgl. VwGH 04.04.2019, Ra 2019/21/0009 mit Hinweis auf VwGH 15.12.2011, 

2011/21/0237, VwSlg. 18295 A/2011, zur Rechtslage nach dem FrÄG 2011). 

Zutreffend verwies die Behörde in ihrer Entscheidungsbegründung darauf, dass es bei einer 

Abwägung der im gg. Fall betroffenen Interessen einer Gesamtbeurteilung des bisherigen 

Verhaltens der Beschwerdeführer und ihrer privaten und familiären Anknüpfungspunkte im 

Aufnahmestaat bedurfte. 

Wenngleich die bisherige Weigerung der Beschwerdeführer, der rechtskräftigen 

Rückkehrentscheidung im ersten Verfahrensgang Folge zu leisten, für sich genommen noch 

keine ausreichende Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit begründete, so 

indizierte dieses Zuwiderhandeln von BF1 und BF2 gegenüber den die Einreise und den 
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Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen nichtsdestotrotz eine gewisse 

Geringschätzung der österreichischen Rechtsordnung gegenüber, was zu ihren Lasten in die 

gg. Interessenabwägung einzubeziehen war. Die demgegenüber zu berücksichtigenden 

privaten Anknüpfungspunkte und Interessen von BF1 und BF2 waren nicht sehr ausgeprägt, 

weshalb die Verhängung eines zweijährigen Einreiseverbots auch aus Sicht des erkennenden 

Gerichts als angemessen anzusehen war. 

8.5. Im Lichte dessen war die Beschwerde auch hinsichtlich Spruchpunkt VII des 

angefochtenen Bescheides als unbegründet abzuweisen. 

9.1. § 17 BFA-VG idgF lautet: 

(1) Das Bundesverwaltungsgericht hat der Beschwerde gegen eine Entscheidung, mit der ein 

Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird und 

1. diese Zurückweisung mit einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme verbunden ist 

oder 

2. eine durchsetzbare Rückkehrentscheidung bereits besteht 

sowie der Beschwerde gegen eine Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß § 61 Abs. 1 Z 

2 FPG jeweils binnen einer Woche ab Vorlage der Beschwerde von Amts wegen durch 

Beschluss die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, wenn anzunehmen ist, dass eine 

Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Staat, in den die 

aufenthaltsbeendende Maßnahme lautet, eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, 

Art. 3 EMRK, Art. 8 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten 

würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 

Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 

innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. In der Beschwerde gegen den in der 

Hauptsache ergangenen Bescheid sind die Gründe, auf die sich die Behauptung des Vorliegens 

einer realen Gefahr oder einer ernsthaften Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 

gemäß Satz 1 stützt, genau zu bezeichnen. § 38 VwGG gilt. 

 

(2) Über eine Beschwerde gegen eine zurückweisende Entscheidung nach Abs. 1 oder gegen 

eine Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß § 61 Abs. 1 Z 2 FPG hat das 

Bundesverwaltungsgericht binnen acht Wochen zu entscheiden. 

 

(3) Bei der Entscheidung, ob einer Beschwerde gegen eine Anordnung zur 

Außerlandesbringung die aufschiebende Wirkung zuerkannt wird, ist auch auf die 
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unionsrechtlichen Grundsätze der Art. 26 Abs. 2 und 27 Abs. 1 der Dublin-Verordnung und die 

Notwendigkeit der effektiven Umsetzung des Unionsrechtes Bedacht zu nehmen. 

 

(4) Ein Ablauf der Frist nach Abs. 1 steht der Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung nicht 

entgegen. 

9.2. Eine Gefährdung des BF im Sinne des Art. 3 EMRK war – wie bereits oben festgehalten 

wurde – nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, weshalb der Beschwerde 

keine aufschiebende Wirkung zuzuerkennen war. 

10. Gemäß § 21 Abs. 7 BFA-VG, BGBl I Nr. 68/2013 idgF, kann eine mündliche Verhandlung 

unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde 

geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das 

Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Im Übrigen gilt § 24 VwGVG. 

 

Die Abhaltung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung konnte gemäß § 21 Abs. 7 BFA-VG 

unterbleiben, da der Sachverhalt auf Grund der Aktenlage und des Inhaltes der Beschwerde 

geklärt war.  

 

11. Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden. 

 

Zu B) 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der 

Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die 

gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die 

vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 

beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu 

lösenden Rechtsfrage vor. 


